
Anhang 13 (zu § 12)
 
Grundwasser: Darstellung des mengenmäßigen und chemischen Zustands 
  
Für den Bewirtschaftungsplan ist der nach den Anhängen 9 und 10 ermittelte Zustand jedes 
Grundwasserkörpers oder jeder Gruppe von Grundwasserkörpern in Karten darzustellen. Dabei sind 
der mengenmäßige und der chemische Zustand in getrennten Karten darzustellen. 
  
1  
Mengenmäßiger Zustand  
  
Für die Darstellung eines guten mengenmäßigen Zustands eines Grundwasserkörpers ist eine grüne 
Farbkennung und für die eines schlechten mengenmäßigen Zustands eine rote Farbkennung zu 
verwenden. 
  
2  
Chemischer Zustand 
  
Für die Darstellung eines guten chemischen Zustands eines Grundwasserkörpers ist eine grüne 
Farbkennung und für einen schlechten chemischen Zustand eine rote Farbkennung zu verwenden. 
  
3  
Trenddarstellung 
  
Grundwasserkörper, die einen signifikanten anhaltenden, anthropogen bedingten Trend der Zunahme 
der Schadstoffkonzentrationen aufweisen, sind mit einem schwarzen Punkt zu kennzeichnen, eine 
Trendumkehr ist durch einen blauen Punkt zu kennzeichnen. Trend und Trendumkehr sind auf der 
Karte für den chemischen Zustand darzustellen.
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